
1.  Anzeigenauftrag ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden oder sonstigen Inserenten in der DGVZ.

2.  DGVZ ist die Deutsche Gerichtsvollzieher Zei-
tung, vertreten durch den Herausgeber, den Deutschen 
Gerichtsvollzieherbund e. V., Kladower Damm  21  D, 
14089 Berlin. Dieser wird bei Vertragsabschlüssen für 
Anzeigenaufträge durch das für das Anzeigengeschäft 
bestimmte Mitglied des Presseausschusses vertreten, 
das sich aus dem aktuellen Impressum der Zeitschrift,  
der Mediadaten und Preisliste oder der Homepage  
www.dgvz.de ergibt.

3.  Anzeigenaufträge werden für einen fest vereinbar-
ten oder einen bestimmten Zeitraum nach Monaten ver-
einbart.

4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die 
der Herausgeber nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-
traggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflich-
ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem 
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass 
dem Herausgeber zu erstatten. Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risiko-
bereich des Herausgebers beruht.

5.  Feste Erscheinungstermine werden nicht zugesagt. 
In der Regel erscheint die Ausgabe der DGVZ in der 
zweiten Hälfte des der laufenden Nummer eines Heftes 
entsprechenden Monats. Einmal jährlich erscheint – zu 
unbestimmter Zeit – eine Doppelnummer, in der nur 
eine Veröffentlichung der Anzeige erfolgt.

6.  Eine bestimmte Platzierung der Anzeige wird nicht 
garantiert. Die Veröffentlichung erfolgt an bereiter Stelle 
auf den üblichen, für die Veröffentlichung von Anzeigen 

in der DGVZ vorgesehenen Seiten. Ein Probeexemplar 
wird auf Wunsch vorab kostenlos übersandt.

7.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die er-
klärter Maßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
Ausgaben oder nach Einzelvereinbarung an bestimmten 
Plätzen der DGVZ veröffentlicht werden sollen, müssen 
so rechtzeitig beim zuständigen Mitglied des Presseaus-
schusses eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Drucklegung mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. 

8.  Anzeigen, die aufgrund einer redaktionellen Gestal-
tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als sol-
che vom Herausgeber mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

9.  Der Herausgeber behält sich vor, Anzeigenaufträ-
ge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlus- 
ses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Be-
stimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Herausgeber unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind 
für den Herausgeber erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Ein-
druck eines Bestandteils der Zeitung erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber 
rechtzeitig mitgeteilt.

10.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen (auch in Dateiform) 
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckun-
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terlagen (oder Dateien) fordert der Herausgeber unver-
züglich Ersatz an. Der Herausgeber gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

11.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise un-
leserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Ab-
druck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Herausgeber eine ihm hierfür gestellte 
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzan-
zeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus 
positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertrags-
abschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei 
telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Scha-
densersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorherseh-
baren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlenden Entgelts. Die gilt nicht für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Herausgebers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungs-
gehilfen. Eine Haftung des Herausgebers für Schäden 
wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet 
der Herausgeber darüber hinaus auch nicht für die grobe 
Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen, in den übrigen 
Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorausseh-
baren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeige-
nentgeltes beschränkt. Reklamationen müssen außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln innerhalb von 4 Wochen 
nach Eingang von Rechnung oder Beleg geltend ge-
macht werden.

12.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die Rechnung nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preis-
liste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an lau-
fenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im Einzelfall eine 
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.

13.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen 
sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Herausge-
ber kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstel-
len und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Herausge-
ber berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzei-

genabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungs-
ziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen.

14.  Der Herausgeber liefert mit der Rechnung kosten-
frei einen Anzeigenbeleg, sofern nicht der Auftragge-
ber hierauf verzichtet hat oder er ohnehin ein Exemplar 
direkt vom Verlag erhält. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Be-
legseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an 
seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Herausgebers über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.

15.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunter-
lagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamt-
durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden In-
sertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise 
genannte durchschnittliche Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenmin-
derung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie 20 % beträgt. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlos-
sen, wenn der Herausgeber dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben 
hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

17.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anfor-
derung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

18.  Erfüllungsort ist der Sitz des Herausgebers. Im Ge-
schäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand Berlin. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Grundgesetzes 
gelegt, ist als Gerichtsstand Berlin vereinbart.
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